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Die ^reiheitsbriefe.

n dem jare do mau zalte thusend hundert nüntzig ein jar , do
wart bern gestiftet von hertzog berchtold von zeringen . . .
. . . . und von gunst und liebe wegen, so er hat zu der stat
Berne und zu den erberu lüten, die durch schirmes wid fri-
heit nullen darin gezogen warent, warb er an küng hein-

2 richen, einen römschen küng, darnach an keiser
fridrichen einen römschen besser und küng ze

^ silieie, rvie daz er die stat berne, die er gestiftet
hette in dem lande bürgenden, mit aller der friheit so hertzog Lunrat von zeringen die stat
friburg in brisgow gestift hatte nach dein rechte der stat kölnc, in sinen und des heiligen
rönrschen riches schirme in sunderlich gnade nennen und enphachen walte, und die stat berne
mit sundreu gnaden lind friheit begaben und frizen walte.

„Also mit guter vorbetrachtunge und mit rate und gehellung des Riches sürsten wart
die vorgenaut stat bern in bürgenden an daz rieh enphangen; und do ze stunde do wart
die stat berne und alle die burger, die do inne warent und jemer me darin koment, fry
und lidig gelassen aller der eigenschast, danrit si vor gebuirden warent ; auch lopte inen
derselbe keiser sridrich für sich und alle siu nachkamen au dem riche, die vorgenaut stat
berne von den: rönrschen riche meiner me ze enpfrönden weder mit verkousfen, mit ver¬
setzen, mit verwechsln:, noch mit deheiner ander ivise, sunder si bi dem riche lassen beliben
und sich der eren fröwen als ander des heiligen riches stelle. Lr gab ouch der stat große
friheit über Hut und über har ze richten, ir cmpter ze besetzende, ir erbe und erbval usze-
richtende, uird eiir eigen nrüiit; ze Hände und vil ander fachen, und gab inen darüber brief
und insigel, daz man neinct die hantvcsti rnit siner keiserlichcn inagestat guldinen airhan-
gendein ingesigcl versigelt; und ivart dieselb hantvesti geben ze sraiikensiirt, do man zaltc
von gottes gelurrte iVldXVIII jar ."

Dies sind die Nachrichten, welche wir durch Justingcr h über die ältesten staatsrecht¬
lichen Verhältnisse der ^ tadt Lern erhalten.

1) Dustinger. Ausgabe von r-tuder, 8 und 10.
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Als Guellen des bernischen Rechtes werden hier in erster Linie die Sreiheiten , nüt Ivel-
chen der verzog Berchtold von Zähringen die von ihm gegründete Stadt begabte, genannt.
Dieselben entsprachen den Privilegien von Sreiburg im Breisgau und zn diesen soll wie¬
derum das Kölnerrecht als Vorbild gedient haben.

Das Hauptgewicht legt Justinger aber aus die Kandveste Kaiser Friedrichs vom Jahre 1218.
An einer andern Stelle h wird auch ein Privileg König Heinrichs VI . erwähnt mit den

IVorten : „derselb küng Heinrich gab der stat bern ir erste friheit und handvesti so noch die
von berne in ircm gemalte und behaltnisse haut ."

Line Urkunde aus zähriugischer Zeit ist nicht mehr vorhanden , doch ist es sehr wohl
möglick , daß eine solche zur Zeit , da Justinger seine Lhronik schrieb, noch vorhanden war.

Die Aechtheit der Isandveste Kaiser Friedrichs , welche Jahrhunderte lang als Fundament
der bernischen Sreiheiten galt , ist in neuerer Zeit vielfach bezweifelt und angefochten worden.
Gb dies mit Recht oder Unrecht geschah, haben wir in unserer Arbeit nicht zn untersuchen,
da diese Urkunde den Gegenstand einer besonderen Darstellung 'bildet, in welcher auch die
Rechtszustände in zähriugischer Zeit berücksichtigt werden )̂.

Indessen können wir die staatsrechtlichen Bestimmungen der Isandveste , welche un¬
zweifelhaft den wirklichen Verhältnissen zur Zeit Sriedrichs II . entsprachen , unmöglich ganz
übergehen , da sie die Basis der gesammten späteren Entwicklung bilden. Uach den übrigen,
uns erhaltenen Urkunden und den Berichten der Chronisten läßt sich das Bild einigermaßen
ergänzen.

Durch die lsandveste wird Bern als freie Reichsstadt mit dein Rechte der
Gesetzgebung und selbständiger Wahl der Behörden  erklärt und von allen
Dienstleistungen befreit , außer denjenigen , welche in der Urkunde selbst angeführt werden.
Auch soll die Stadt in Zukunft weder durch Lehen, Kauf , Tausch, noch auf irgend eine
andere Weise dem Reich entfremdet werden . Demnach stand Bern direkt unter dem Könige,
welchem außer den hoheitlichen Rechten auch diejenigen des Grundherrn und des obersten
Richters zukamen.

Als Grundherr  bezog der König von jeder Ismnshofstatt von 100 Suß Länge und
60 Suß Breite einen Bodenzins von 12 Pfennigen landesüblicher Ulünzc . Durch Entrichtung
dieses Zinses sollen die Bürger von jedem andern Dienstzwang (üb omni uliu servicii
exuctione ), der früher auf ihnen lastete, befreit sein.

Zu den Einkünften des Königs  gehören die Erträgnisse des Zolls , der Münze
und des hohen Gerichts , jtzeeresfolge brauchen die Berner dein Könige oder einem Andern,
der ihr st,err sein würde (curn nligno gui vester elominus tuerit ), nur so weit zu leisten,
daß sie in der folgenden Uacht wieder zu kdause sein können.

Kommt der Iserr nach Bern , so sollen Ritter und Gäste in den Däusern derjenigen
untergebracht werden , ipelche gewohnt sind, Sremde aufzunehmen (Gasthäuser , Klöster etc.).
Reichen aber diese nicht hin , so sollen sie auch anderswo Äuartier bekommen , doch möglichst
ohne die Bürger zu belästigen (sine äetrimenw civium ).

1) Justinger , x -lß. Z. — 2) Pros . Dr . Albert Zeerledcr, Die Lerner kandvestc.
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Werner konnte der König einem Bürger , der seine H>uld verwirkt hatte und sich die¬
selbe nicht innerhalb sechs Wochen (wenn der König im Lande war ) wieder zu verschaffen
wußte , sein Wohnhaus nehmen ; alle übrigen Güter sollten ihm bleiben und der k>err ihm
für seinen Leib, wie für seinen Besitz bis auf zwei Weilen freies Geleit geben. Befindet
sich aber der Nerr nicht im Lande, so soll jener bis zu seiner Ankunft nicht belästigt werden
(corpore et rebus pucem et securitutein kubebit ).

Ueber die Ansiedlung , sowie Rechte und pflichten der Bürger finden wir folgende
Bestimmungen : Jeder Wcnsch, der nach Bern kommt und da bleiben will , kann hier frei
sitzen und wohnen (likere seciebit er reinunebit ).

Gin Leibeigener wird frei, wenn er sich Jahr und Tag in der Stadt aufhält und kein
tserr das vindicationsrecht gegen ihn geltend macht, und mit sieben verwandten (eoimun-
Auineis ) desselben als Zeugen beweist , daß er sein Leibeigener sei. Wird er innert Jahres¬
frist nicht weggeführt , soll er ebenfalls frei sein.

Das Bürgerrecht war an den Besitz eines lsauses (später eines Antheils an einem
solchen, des sog. Udels ) geknüpft , von welchen: Grundzins gezahlt werden mußte.

verbrannte ein l?>aus , blieb der Eigenthümer der Brandstätte , wenn er fortfuhr , die
an Grund und Boden haftenden Abgaben zu bezahlen, Bürger , auch wenn er seinen Wohnsitz
anderswo aufschlug, verkaufte er aber den Platz einen: Sremden , mußte dieser zur Erwer¬
bung des Bürgerrechts das ltzaus wieder ausbauen.

Jeder Bürger , ohne Unterschied des Standes , mußte alle seine pflichten gegen die
Stadt erfüllen (äebet omniu juru civiwtis implere ), außer wenn er durch gemeinsamen
Beschluß der Bürger davon entbunden wurde . Ein Einsäße (bospes ), der in der Stadt
wohnte und alle pflichten gegen dieselbe erfüllte , genoß das volle Bürgerrecht wie die andern,
nur konnte er gegen keinen Bürger Zeugniß ablegen (excepto guoä nulluin burKensem
potest couvincsre cle Iroc guoci ne §ut ).

vor Gericht genossen die Bürger gegenüber den Auswärtigen bedeutende Vorrechte,
besonders in Straffällen.

In Genuß des vollen Bürgerrechtes trat man schon mit zurückgelegten: vierzehntem
Jahre . In diesen: Alter mußte der Eid geleistet werden , alle Rechte und Sreiheiten der
Stadt getreu zu beachten, den: römischen Reiche und seinem Oberhaupt , sowie seinen Mit-
burgern und den Behörden in allen Dingen Treue und Wahrheit zu leisten.

von den Sreiheiten und Rechten,  welche die Stadt zur Beförderung ihres
Wohlstandes  erhalten hatte , nennen wir als die wichtigsten:

1) Das Recht, Lehen zu erwerben (jure teolluli tumguuri : ulios tilleles miuisteriules
irnpsrii Lanciere ).

I ) Sreier Kauf und Verkauf ohne Zwang und Beschränkung (sine ornni Aruvumiue
et banno ).

Z) Jährlich zwei Märkte unter königlichem Schuh mit Zollfreiheit.
4) Eigene Münze , Maß und Gewicht.

Auch besaß die Stadt den Bremgartenwald mit Allmend , sowie Nutzung und Nieß¬
brauch in : Sorst , jedoch ohne Schädigung und Ausrodung.



Damit sind in kurzen Zügen die Sreiheiten und Rechte, welche den Bernern durch
die Kandveste zugesichert werden , zusammengefaßt . Aus die privatrechtlichen und strafrecht¬
lichen Bestimmungen können wir hier nicht eintreten.

Lassen wir nun zunächst die S t el l u n g der Stadt Bern zum deuts chen Reiche
in 's Auge.

Grund und Boden , aus welchem die Stadt gegründet wurde , war nach der Bezeichnung
der Handveste tunstus ei ulloclium imperü , Ligenthinn des Reiches, wie überhaupt die
Landschaft zwischen Leiste und Aare in großer Ausdehnung burgundisches ststrongut gewesen
sein muß , welches dann zuerst durch Personalunion und später durch Annexion an das
Reich fielst.

Ueber diese Reichsgüter am linken Ufer der Aare verfügte der verzog von Zähringen
als Rektor ziemlich unumschränkt , aber doch nur im Uamen des Üöuigs , von dem er seine
Gewalt herleitete . Deßhalb war die staatsrechtliche Stellung Berns zu Berchtold V . eine
wesentlich andere , als diejenige der Städte , welche von den Zähringcrn auf ihrem eigenen
erbeigenthümlichen Boden gegründet worden waren . Dieser Umstand konnte zwar bei Leb¬
zeiten Berchtolds noch nicht bedeutend in 's Gewicht fallen ; hingegen war dieses rechtliche
Uloment von großer Bedeutung für die Zukunft und die Schicksale Berns nach dein Aus¬
sterben der zähringischen Dstnastie.

wie Dierauer st mit Recht bemerkt , war es ein Treigniß von unberechenbarer Wirkung
auf die Geschicke der schweizerischen Landschaften , als Berchtold V . am 12. Sebruar 1218
kinderlos starb und das von den Zähringern in mehreren Generationen errichtete Gebäude
auseinauderfiel.

Die zähringischen Allodien kamen an die Schwäger Berchtolds , die Grasen Tgeno
von Urach und Ulrich von äststburg.

„Die Güter und Rechte hingegen, die Berchtold im Uamen des Reichs innegehabt und
ausgeübt hatte , sielen an das Reich zurück. Die burgundische Rektoratsgewalt wurde von
Sriedrich II . seinem unmündigen Sohne Heinrich übertragen , blieb aber im Grunde eine
bloße Lhrenstelle, und mit ihrer thatsächlichen Aushebung kamen nicht nur alle Dynasten,
welche dein Rektor als solchem unterworfen gewesen waren , in direkte Abhängigkeit vom
deutschen Reich, sondern auch die aus Rcichsboden stehenden Burgen und Städte , wie Laupen,
Gümminen , Murten , Solothurn und Bern , erhielten die Stellung von unmittelbaren Reichs¬
burgen und Reichsstädten ."

Bern stand nun also direkt unter dein deutschen Ltönige.
Die Rechte der königlichen Gewalt wurden nun in: ganzen XIII . lind bis in's XIV . Jahr¬

hundert hinein durch die Reichslandvögte von Burgunden ausgeübt , welche, wie Gechsli st
nachweist , bis zum Tode lseinrichs VII ., mit einziger Ausnahme des Interregnums , in
ununterbrochener Reihenfolge erscheinen.

1) Archiv des histor. Vereins des Es . Bern , V, 249 ff. v . Wattenwnl , Ltadt und Landschaft Bern , I, 9 ff. bontS8,
II , Einleitung . — 2) Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft, I, pag . S1 ff. — Z) Politisches Jahrbuch der schweizerischen
Eidgenossenschaft, V, Z82 f.



Ein Landvogt dos Reiches wird sogar noch in zwei Urkunden Karls IV . genannt.
Am 16. Sebruar 1348 gelobt er nämlich den Bernern , „daz wir keinem irer Mitbürger
unser Huld und gnad versagen sollen noch enwellen, er werde danne e vor uns oder vor
unserm laut vogt  mit zwein ersamen numnen übersaget und überzüget , daz er unser
hulde und gnade mit recht verlorn hette" h.

13Z8 bestellte Karl IV . seinen Schwiegersohn , lserzog Rudolf IV . von (Oesterreich, zi:m
Reichsvogt von Zürich , Solothurn und Bern,  und im Berner Archiv liegt eine Urkunde,
durch welche der Kaiser den Bernern befiehlt, dem Kerzog Rudolf als ihren : Landvogt und
Pfleger zu huldigen und gehorsam zu sein „mit allen steuren, nuczcn und diensten, die unvor-
satzt sein und sunderlich mit raffen , gezogen und mit allen friheiten , rechten rcnd guten gewon-
heiten, die wir und das reich bei? euch haben füllen als lang uncz wir das widerruffen ".

Zum Glück für die Selbstständigkeit Berns scheint dieses Verhältniß faktisch nie in
Kraft getreten zu sein, wahrscheinlich aus dem Grunde , weil der Kaiser selbst seine Ver¬
fügungen wieder zurücknahm , wie dies auch für Zürich geschah.

Die Urkunde von 1358 ist die letzte, in der ein Reichsvogt über Bern erwähnt wird.
Neben diesen Reichslandvögten finden wir aber in einer Reihe von Urkunden des

XIII . Jahrhunderts noch spezielle Vögte für Bern , die zur Zeit Friedrichs II . als Beamte
des Kaisers , während der savopischen Schutzherrschaft als von dem Iserzoge von Savopen
eingesetzt erscheinen.

(OechsliI spricht die Vermuthung aus , daß sie das hohe Gericht handhabten ; ihr Sitz
ist wahrscheinlich bis zu deren Zerstörung , die während des Interregnums erfolgte, die
Reichsburg gewesen, die auch in der ldandveste erwähnt wird.

Die Gründe , die v. IVattenwist b) für eine Vereinigung der Vogtei mit den: Schult¬
heißenamt durch Sriedrich II . anführt , scheinen uns nicht stichhaltig zu sein. Auch Stürler
begeht einen Sehler , wenn er den Bertold Dogener den procurutores BurAuucliM gleich¬
stellt. Diese erscheinen immer als mit der Verwaltung eines größeren Landstriches betraut;
Bertold Bogener aber hat allein Anschein nach nur in der Stadt Bern königliche Rechte
ausgeübt . Wenigstens spricht der Wortlaut der Urkunde dafür : olliciulis re ^ is upucl
IZerno , cle Vsrno miles Lercktolllus lliotus 8o §ere , HoAsnurius iniles olim uävocurus
in Lerno st.

Nach dem Interregnum ist von einem besonderen Stadtvogt nie mehr die Rede.
Die Einkünfte des Reichest , welche in der lsandveste erwähnt sind, wurden von der

Zeit des Interregnums an nur sehr unregelmäßig bezogen und von der Stadt öfters in
ihrem eigenen Nutzen verwendet . INit der Reichsvogtei sielen sie im XIV . Jahrhundert
gänzlich dahin.

Etwas länger blieb die Steuer von den Juden und ihren christlichen Konkurrenten,
den Lawertschen , aufrecht erhalten . Als diese Leute aber im Jahre 1427 für immer aus
der Stadt vertrieben wurden , konnte auch von dieser Abgabe keine Rede mehr sein.

1) Urkunde im Staatsarchiv Lern. wir führen diese Stelle speziell an, da unseres Wissens noch nie darauf hingewiesen wurde.
— 2) Politisches Jahrbuch, V, ZSZ. — Z) I, Z1 ff. — 4) Siehe kovtes, II, Einleitung. — Z) Vgl. Politisches Jahrbuch, V,
paß. ZSß sf. — 6) Tobler, Zur Geschichte der Juden im alten Lern, Archiv des histor. Vereins des Ms . Lern, XII, xag. ZZ6 ff.



Das XIII . Jahrhundert war für Bern eine Zeit schweren Trumpfes um die Selbst-
ständigkeit.

In hohenstaufischer Zeit war die politische Lage der Stadt noch eine vcrhältnißmäßig
günstige. Bei den dämpfen zwischen den Päpsten und dem Kaiser stand Bern aus Seite
des letzter::, der ihm allerdings auch wichtige Vergünstigungen gewährte , ihm unter Andern:
auch die Kastvogtei der Gotteshäuser Rüeggisbcrg und Interlalren übertrug . Zu Bern ver¬
sammelten sich öfters königliche Gerichte und Sürstengerichte zum Abschluß wichtiger Rechts¬
geschäfte, bei welchen auch Räthe und Bürger der Stadt mitwirkten . Bern war eine könig¬
liche Münzstätte ; bernisches Maß und Gewicht kam mehr und mehr in: Lande umher in
Gebrauch , was alles dazu beitrug , das Ansehen der Stadt zu heben st.

Als die Stadt aber während des Interregnums den Schulz des Reiches entbehren mußte,
gerieth sie in eine äußerst schwierige Lage. Zwar erhielt sie von König IVilheln: (2. No¬
vember 12Z4) st die Bestätigung aller ihrer Rechte, Sreiheiten und guten Gewohnheiten;
aber diese Beweise der königlichen Gunst konnten nicht genügen. Zwischen kiburgische Be¬
sitzungen eingekeilt , mit diesen: mächtigen Dpnastenhause in Sehde verwickelt und von allen
Seiten bedrängt , blieb Bern nur ein Ausweg möglich. IVie Murten und Kmsli mußte es
sich an den Rivalen Kpbnrgs , den immer mächtiger aufstrebenden Peter von Savopen,
halten und sich unter seinen Schien : stellen.

Justinger st erzählt , die Berner hätten deßhalb Boten an den Grafen von Savopen
geschickt, ihn: ihre Noth geklagt und um seine Isülfe gebeten, „darumb wölten st in: dienen
mit lip und gut und daz in meren fachen umb sin gnad beschulden . . . . und wurden
in: umb sölich dienst brief und insigel geben."

Die anonpme Stadtchronikst sagt sogar : „so weiten die von bern in öwklich für einen
Herren hau , und weitend in: des brief und ingesigel geben."

Da ein Vertrag von solcher Bedeutung der königlichen Bestätigung bedurfte , wandten
sich die Berner an den Grasen Adolf von Maldeck . Reichsstatthalter in Deutschland , und
bewogen ihn , Peter von Savopen zu ihren : Schirmherrn zu ernennen.

In einer an: 7. Mai 12ZZ zu k>agenau ausgestellten Urkunde wird dann auch dieser
Sürst in : Vertrauen auf seine Reichstreue ersucht, die Sache des Königs bei Bern , Murten
und Isasli , sowie überhaupt in Burgunden , gegen Graf Isartmann von Kiburg und andere
Seinde zu verfechten st. Der Vertrag Berns mit Peter ist uns nicht erhalten . Ist er aber,
wie zu vermuthen , gleichlautend wie derjenige von Murten , so hat sich Lern dadurch in
ein wirkliches Abhängigkeitsverhältniß zu Savopen begeben st.

In den: Briefe von Murten (Mai 12sZ) ist nicht nur von einer vorübergehenden
Schirmherrschaft die Rede, sondern es wird geradezu gesagt:

Mein : jderr Peter oder seine Erben in: Laufe der Zeit dazu gelangen , von einen:
Könige oder Kaiser die Abtretung der Stadt auszuwirken , so verspricht dieselbe, in diese

1) v. Ivattenwyl , I , 62. — 2) b"onte *» II , xaZ. ZSK. — Z) I>a§. 1§. — 4) Anonyme Chronik , bei Justinger . eä . Studer,
Z2§. — Z) k'ontes , II , ZgZ. — 6) Fontes , II , Z97.
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Abtretung ohne alle Ividerrede einzuwilligen und den Leren Peter , seine Erben und Ver¬
treter von da an für ihre wahre Lerrschaft anzusehen unausweichlich (inextricubiliter)
und demselben mit allen Gerechtsamen, Linkünsten , Erträgnissen , Uebungen und Diensten,
welche von Rechts oder Gewohnheit wegen dem .Könige zukommen , gehorsam zu sein.

Ein solcher definitiver  Uebergang in savoyische Untertänigkeit war aus jeden Sall
auch für Bern vorgesehen.

Die Lerrschaft Savoyens wird auch in den Ehroniken sehr deutlich erwähnt.
So läßt zum Beispiel Justinger h den Grasen Peter auf einer Zusammenkunft zu

Bolligen „zu dein von kyburg und zu andren Herren, so us dein tag wärmt ", sagen : „ir
sont wissen daz die von bern in der inaße zu mir verbunden sint, daz mir von dishin
geburt si ze verantwurtcn ; und bat sie alle, daz sie die von bern unbekümbert ließen und
umb ir ansprechen sich des rechten von inen benügten ."

Die anonyme Stadtchronik , welche sich in Allem , was für Bern nicht gerade schmeichel¬
haft ist, viel deutlicher ausdrückt als Justinger , sagt sogar : „daz die von Bern mir zuge-
hörcnt " 'I . In der nächsten Zeit finden wir nun in Bern einen savoyischen Vogt, viel¬
leicht nur so lange der .Krieg mit Lykurg dauerte , und zwar den Ulrich von Ivippingen,
einen Lehmsmann Peters II . (ZI. August , 14. September 12ZZ und 1. und 14. Dezember
12Z6) »).

Dieses Verhältniß zu Savoyen war indessen kein dauerndes . Es gelang den Bernern
schon im Laufe des folgenden Jahrzehntes , dasselbe wesentlich günstiger zu gestalten.

Ivie von IvattmwylI , den Berichten der Chronisten folgend, ausführt , hatten die
Berner diese Aenderung zu ihren Gunsten wahrscheinlich der kräftigen Unterstützung Peters
in einen: äiriege (vielleicht gegen Labsburg , Schlacht bei Ehillon ?) zu verdanken . Zum
Dank dafür habe ihnen Peter , sein gegebenes Ivort einlösend, den früheren Bries heraus¬
gegeben, welcher den Vertrag enthielt , den sie in der Bedrängniß durch kyburg mit
ihn : geschlossen hatten , „und war die gemeind ze bern gar fro , daz si widerumb ledig
und fry warend und zu ir ersten sriheit dez römschen rieh komm wärend und dankten
gölte " °).

Dagegen war die Gemeinde willig , sich mit den: Grafen „umb ein srüntschaft und
büntnisse ze verbriefm " °). An die Stelle des alten Briefs soll ein neuer Vertrag mit Peter,
„ein büntnisz uf ein zil", getreten sein.

Line Urkunde Peters ist nun nicht mehr vorhanden , wohl aber eine andere , nach
welcher Schnlthciß , Rath und Gemeinde der Stadt Bern den Lerrn Philipp , Grafen von
Savoycn und Burgund , auf Lebenszeit zu ihren : Lerrn und Schirmer anstatt des Reiches
annehmen , ihn : die Einkünfte des Zolls , der Ulünze und des hohen Gerichts versprechen,
bis ein römischer Kaiser oder ä4önig an den Rhein in 's Elsaß käme und sich in diesen
Gegenden behaupten könnte , indem er Basel besetzen würde , und derselbe sie (die von Bern)
an sich nehmen wollte , von beiden Parteien wird gegenseitiger Beistand gegen alle Seinde

1) 19. — 2) Anonyme Chronik, bei Justinger , eä . Linder, xsZ. Z21. — Z) Ponies , II, 4M, 492, 426,431 . — 4) vgl.
über diese ganze Periode Band I, 6s— 12Z. — Z) Anonyme Chronik, Z22. — 6) Idiäem.
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versprochen '). Ls ist sehr wohl möglich, daß der Chronist mit dem „büntniß us ein zil"
diese  Urkunde im Auge hatte.

Der in dem Vertrag vorgesehene Zeitpunkt war gekommen , als am 29 . September 127Z
Rudolf von Aabsburg zum König gewählt wurde und am 1Z. Januar in Basel eintraf,
woselbst er feierlich empfangen wurde.

Am 1Z. Januar empfing er hier die Gesandten von Bern und bestätigte in Erwägung
der Dienste, welche die Stadt dein Reiche geleistet habe und noch leisten würde , derselben
alle Rechte und guten Gewohnheiten , welche ihr vom Kaiser Friedrich rechtmäßiger lveise
und zu einer Zeit , wo er dazu befugt war , ertheilt worden waren )̂. Am nächsten Tag
sprach er die Bürger von Bern frei von aller Schuld und Strafe wegen der zur Zeit der
Reichserledigung bezogenen Reichseinkünfte , sowie der Zerstörung der Rcichsburg )̂.

Das erste Privileg König Rudolfs ist besonders dann von Wichtigkeit , wenn man die
Aechtheit der lsandveste in Zweifel zieht. Durch diese Bestätigung erhielten! nun die in der
Kandveste angeführten Rechte und Sreiheiten unbedingt Gültigkeit und Rechtskraft.

Daß das Verhältniß der Lerner zu ihrem Reichsoberhaupt nicht immer ein ungetrübtes
blieb, daß es vielmehr zu sehr ernsten Zerwürfnissen kam , welche eine zweimalige Belagerung
der Stadt und die Niederlage an der Schoßhalde zur Solgc hatten , kann natürlich hier nur
angedeutet werden I.

Die Solgen und Kosten dieses Krieges , sowie mannigfache Unglückssälle anderer Art,
hatten die Stadt in ihrem Wohlstände so sehr zurückgebracht , daß sie die Unterstützung des
Grafen von Savopen in Anspruch nehmen mußte , weil sie verarmt und beinahe in einen
llothzustand gekommen sei (llepuuperuti sinnt er quasi all inopiarn llevenerunt ) )̂.

Nach dem Tode König Rudolfs trat Bern wieder unter den Schirm Savoyens ; der
Vertrag mit dem Grafen Amadeus von: 9. August 1291°) ist beinahe gleichlautend , wie der¬
jenige mit Philipp vom Jahr 1268.

Das Schirmverhältniß soll wieder so lange gültig sein, bis ein römischer König oder
Kaiser diesseits des Rheins im Clsaß erscheinet und sich durch den Besitz von Basel als
mächtig erweisen würde . Doch soll zur Lösung dieses Vertrags einen NIonat vorher die
Ermächtigung des Grasen nachgesucht werden.

Auch verspricht Ludwig von Savoyen , ttzerr der waadt , der Bruder von Amadeus,
die Stadt Bern und ihre Bundesgenossen zehn Jahre lang zu schirmen und ihnen mit aller
Wacht löülfe zu leisten von Genf bis nach Zosingen °).

Durch die Wahl des Grasen Adolf von Nassau zum deutschen König hatte die Srage
der savoyischeu Schirmherrschaft eine für Bern möglichst glückliche Lösung gefunden . Dieses
Verhältniß wäre sehr wahrscheinlich aufrecht erhalten worden , würde schon damals lserzog
Albrecht gewählt worden sein. Die beimischen Abgeordneten trafen mit König Adolf am
11. Januar 129Z in Zürich zusammen , wo er ihre Rechte und Sreiheiten mit den nämlichen
Worten , wie seiner Zeit Rudolf von lsabsburg , bestätigtes.

1) NonteZ, II . xax . 709. — 2) vontes , IN , p -g . 70. — Z) vonles , III , x-x . 71. — 4) vcrgl . über die Rcgicrungszeit liönig
Rudolfs : v. Ivattcnwnl , II , xog . 126- lös . — S) vontes , III , x -A. SIS. — 6) vontes , III , xox . S1Z. — 7) koules , III , x-ix . SIS.
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Auch für die Zerstörung der Reichsburg , sowie für die während der Reichserledigung
bezogenen Einkünfte enthebt er sie jeder Verantwortlichkeit h . Als weitere Vergünstigung
erhielten die Berner die Befugniß , zur Zeit der Reichserledigung den Blutbann selbst aus¬
zuüben 2), sodann das nächtige Privilegium 6e ncm evoeuuäo "). In demselben verordnet
der ä^önig, daß Niemand , welches Standes , Ranges oder kerkommens er sein möge, ob
adelig oder nicht adelig (populuris vel nobilis ), ob lllann oder Srau , in einer peinlichen
oder zivilrechtlichen Lache die Bürger von Lern außerhalb ihrer Stadt vor ein auswärtiges
Gericht laden dürfe , sofern dieselben vor ihrem Schultheißen Recht anzunehmen willig sind;
es sei denn, daß der Mnig oder dessen kosrichter eine Angelegenheit zu eigener Beurthei¬
lung an sich ziehen.

Bis dahin war , wie von ivattenwpl bemerkt , nur wer unter dem Stadtrecht lebte,
verpflichtet , das städtische Gericht anzurufen . „Sremde konnten die Bürger vor den ordent¬
lichen Richter , d. h. den Landgrafen , vorladen . Durch diese königliche Verfügung gewann
die Gerichtsgewalt an Ausdehnung und die Bürgerschaft an Selbständigkeit ."

Die Regierungszeit des Lrönigs Adolf war für die innere und äußere Entwicklung der
Stadt Bern eine glückliche gewesen °). Auch das Verhältniß zu dessen Nachfolger Albrecht
gestaltete sich ziemlich normal "), um so mehr , als die Bcrner bis zum Ausgang des Reichs¬
krieges , der Unterwerfung der Kurfürsten und der Anerkennung des Ltönigs durch den
Papst (ZO. April 1Z0Z), eine sehr vorsichtige und abwartende Politik befolgten . Ihr kaupt-
bestreben ging dahin , sich durch Verträge und Bündnisse zu stärken . (Mit Laupen , Ulurten,
Liel , Lchburg und dem Grafen von Ueuenburg .) Diese Verbindungen ließ König Albrecht
unangefochten , auch wiederholte er schon 1298 die Bestätigung der Rechte und Sreiheiten
durch Adolf von 129Z und den Sühnvertrag von 1Z00 wegen des Judenhandels . Auch
die Schirmvogtei des Gotteshauses Trüb wurde im Namen des Reiches in Konstanz der
Stadt Lern übertragen . (Obwohl die Berner die NIachtvergrößerung des Kaufes kabsburg
in den obern Landen , die auf Gründung eines erblichen Sürstenthums hinzielte, mit Be-
sorgniß erfüllen mochte, hatten sie doch im Großen und Ganzen nicht Ursache, mit der
Regierung des Königs Albrecht unzufrieden zu sein.

Die Stadt genoß den Segen der Ruhe und (Ordnung , welche die Autorität des Bönigs
im Reiche hergestellt hatte , und konnte ihr Augenmerk den Bedürfnissen der innern Zustände
zuwenden U

Keinrich VII . von Luxemburg "), der an : 27. November 1Z08 zum König gewählt und
am 6. Januar 1Z09 in Aachen gekrönt wurde , stand zu der Stadt Bern persönlich in den
freundlichsten Beziehungen . Die beimischen Abgeordneten trafen mit ihm in Breisach zu¬
sammen , wo sie am 11. April die Bestätigung der Kandveste erlangten . In Basel bestätigte
der König am 1Z. April auch die Befreiung von auswärtigen Gerichten, das Privilegium
äe ncm evocmrmlo, wobei er den Vorbehalt seiner eigenen Jurisdiktion oder derjenigen
seiner kofrichter fallen ließ '').

1) kontez , III , xax . 646. — 2) kon1e5, III , 547. — Z) kontes , III , 548. — 4) I , xag . 174. — 5) vergl . darüber
v. IVattenwvl , I , 167—197. — 6) v. Ivattenwpl , I . 198—21Z. — 7) v. Ivattenwpl » I, xaZ. 212. — 8) Ueber die Negierungs-
zeit Heinrichs vergleiche v . Ivattenwpl . II , xa§. 1—20. — 9) Fontes , IV, ZZ2.

IV 2
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Auch mit dem Reichslandvogt Otto von Straßberg setzten sich die Berner wegen der
Besetzung von Laupen , der Rechte im Horst und der während der Reichscrledigung bezogenen
Einkünfte gütlich auseinander si, so daß Alles aus das Beste geordnet war , als ä4önig
Heinrich am 30 . April 1309 mit einem glänzenden Hofstaat in Bern Anritt , wo er sich
mehrere Tage aushielt , bevor er den Umzug in seinen Landen sortsetzte. Noch einmal lram
Heinrich nach Bern (29 . September ), als er seine Romsahrt unternahm , bei welcher auch
zahlreiche Ulannschaft aus den obern Landen mitzog und sich thcilweise , wie z. B . Graf Hugo
von Luchegg, glänzend auszeichnete. Bei dem äklontingent der Reichsstädte und Landschaften
waren höchst wahrscheinlich auch die Mannschaften von Zürich , den lValdstätten und Bern,
was auch später Liaiser Giarl IV . dankbar anerkannte . Tr erwähnt nämlich in einer Ur¬
kunde : „sunderlich der dienst die si sel. gedächtniß dem durchlauchtigen Heinrich keiser
unserm eltervater über das pirg gen lamparten getan haben " si.

Die glänzende Regierungszeit Heinrichs hatte für Bern aber auch ihre sehr großen
Schattenseiten . Um das Geld und die Mannschaften zu seinem Römerzuge zusammen zu
bringen , verpfändete si der Üönig Hasli an die Herren von Meißcnburg , Laupen an Otto
von Grandson , Grasburg und Murten an den Grafen von Savoyen , so daß diese Bundes¬
genossen von Lern ihre Reichsunmittclbarkeit einbüßten , was für die Stadt natürlich von
großem Nachtheil war . Auch der Zoll und die Einkünfte von den Eawertschen (Geldwechsler
aus (Lahors , Jahrbuch für Schweizergeschichte I , puA. 192) in Bern , sowie das Schult¬
heißenamt in Solothurn wurde an Hugo von Buchegg verpfändet si. Zu allen diesen un¬
günstigen Veränderungen kam noch die österreichische Blutrache an den Mördern / tönig
Albrechts und ihren verwandten , welche namentlich unsere Landschaft schwer betraf und
zu heftigen Parteiungen unter Adel und Städten Anlaß gab , so daß der Chronist mit Recht
sagen konnte : „do man zalte 1Z11 jar da warent wilde lösfe im lande und verbunden sich
Herren und stelle vast zesamen" si. Namentlich die wachsende Macht des Hauses Oesterreich
war besonders nach der Aussöhnung mit Mchurg sehr zu fürchten , bis die Niederlage am
Morgarten seinen ehrgeizigen Plänen auf eiue Zeit laug ein Ziel steckte.

Es bedurfte großer Luergie und kluger Benutzung der Verhältnisse , um die nachthei-
ligeu Solgen der politischen Veränderungen , welche die Regierungszeit Heinrich VII . mit sich
gebracht hatte , vom beimischen Gemeinwesen abzuwenden.

Als im Oktober 1314 von einem Theil der Kurfürsten Herzog Sriedrich von Oesterreich,
vom andern Ludwig von Bayern zum Köuig gewählt wurde , verhielten sich die Berner
vorläufig neutral . Sie bekümmerten sich, wie Mathias von Ileuenburg erzählt , um keinen
von beiden (nsutrunr curururü ). Diese Politik wurde durch den Umstand gestützt, daß
auch der Papst keinen von beiden anerkannte , wie wir überhaupt iu dieser Periode Bern
stark unter geistlichem Einfluß sehen.

So war , wie Oechsli si mit Recht bemerkt , die lange Zeit von IZ1Z bis 1348 si eigent¬
lich mit Ausnahme weniger IVochen nur eiu Interregnum für Lern.

1) Ponies , IV, AZ4. — 2) Urkunde vom 16. Lebruar 1ÄS im Staatsarchiv Bern . — Z) Fontes , IV, 41Z. — 4) lionteZ,
IV , Z14. — Z) Justinger . 4Z. — 6) politisches Jahrbuch , V, pag . Z87. — 7) vgl . auch v. Wattenwpl , II , 22—148.



Von einer Entrichtung von Reichssteuern war keine Rede, die Berner bezogen sie zu
eigenen banden . „1338 machte cktönig Ludwig einen Versuch, sie zur Zahlung zu nöthigen,
indem er dem Grasen von Valengin eine Anweisung von 3000 Illark auf die verfallenen
Reichssteuern von Bern und Solothurn gab , mit der Ermächtigung , die beiden Städte an¬
zugreifen, wenn sie die Zahlung verweigern würden . Die Berner gaben die Antwort in
der Schlacht bei Laupen ."

Der verpfändete Zoll und die Gelder von den Eawertschen wurden durch die Stadt
von Hugo von Buchegg eingelöst fl.

Um der herrschenden Unsicherheit in deutschen Landen zu steuern, traten überall die
Städte zu Bündnissen zusammen . So schloß auch Bern ein Landsriedensbündnisz ab mit
Sreiburg , Solothurn , Ulurten und Biel . Diesem Landfrieden mußten sich auch die Aus-
burger unterwerfen . Als aber die Sache Sriedrichs so große Sortschritte machte, daß man
glauben konnte , er würde über Ludwig die Oberhand behalten , entschlossen siel) Bern und
Solothurn , ihm zu huldigen ; diese Annäherung kam wahrscheinlich durch den Einfluß des
Idauses Buchegg zu Stande.

Am 18. April 1322 bestätigte Ltönig Sriedrich in Eolmar die Rechte und Sreiheiten
beider Städte fl. Den Lernern hatte er schon am 16. April den Bries Adolfs , welcher sie
von auswärtigen Gerichten befreite, das privileAinm cle non evoounclo bestätigt , doch nur
mit dem Zusatz „auf so lange bis nur die Gnade widerrufen " fl.

Auch nachdem Olönig Sriedrich 1Z22 bei Mühldors geschlagen und gefangen worden
war , konnten die Bcrner sich nicht entschließen, Dtönig Ludwig zu huldigen , vielmehr
sehen wir die Stadt Bern in der für ihre Geschichte so wichtigen Periode von 1314—1347
mit Ausnahme weniger IVochen ganz unabhängig von einem Reichsoberhaupt . lVährend
des Laupenkrieges stand Ltönig Ludwig sogar aus Seite der Gegner Berns , wenn er auch
nicht direkt am Dtrieg theilnahm , war es doch von großer moralischer Wirkung , daß er
der Ltoalition gegen Bern beigetreten war . „Denn die Weigerung Berns , ihn anzuerkennen,
gab den: ä^rieg den Charakter der Exekution gegen eine ungehorsame , von ihren : recht¬
mäßigen kerrn abgefallene Reichsstadt fl."

Natürlich wurden durch diese Verhältnisse die Beziehungen zum Reich bedeutend ge¬
lockert ; dagegen trat Bern in enge Verbindung mit Oesterreich durch ein Bündniß , welches
vom 2. Sebruar 1342 hinweg auf 10 2>ahrc Geltung haben sollte.

Sehr wichtig für die bernische Geschichte ist die Regierungszeit Ltarl  IV ., 1342
bis 1378 , fallen doch in diese Periode der Ltrieg gegen die tserren von Greperz , der ewige
Bund mit den Waldstätten , der Guglerkrieg , wie auch wichtige politische Nämpfe im
Innern des Gemeinwesens.

Das Verhältniß zwischen der Stadt Bern und Warl IV . als Reichsobcrhaupt war im
Ganzen ein gutes . Die bernische Gesandtschaft begrüßte ihn zu Illainz und erhielt am
13. Januar 1348 die Bestätigung ihrer Rechte, Sreiheiten und guten Gewohnheiten . Die ver¬
fallenen Steilen : und die bezogenen Reichseinkünste wurden der Stadt wahrscheinlich erlassen.

1) Fönte ?, IV , psA. 6W. — 2) Fontes , V, paß . 271. — Z) Fontes , V, xaK. 279. — 4) v. Tvattenwpl , II , 99 ff.



12

Drei wichtige Urkunden datiren voin 16. Sebruar 1Z48 (v. Ivattenwpl gibt die Daten
für 1Z48, wie noch andere für die Regierungszeit äkarl IV . falsch an). In der ersten
Urkunde bestätigt Üarl , römischer Dönig , in dankbarem Andenken an die seinem Groß¬
vater , Kaiser Heinrich VII ., auf seinem Zug über das Gebirg in die Lombardei geleisteten
Dienste, der Stadt Bern alle die pfandschasten , welche sie von dem Grasen l̂ ugo von
Vuchegg, Otto von Grandson und den lserren von IVeißenburg eingelöst hatte , nämlich
den Zoll und die Gelder von den Lawertschen in Bern , die Seste Laupen und das Thal
Lasli h . In den beiden andern Urkunden verspricht der .König, die Münze der Städte
Bern und Solothurn nicht ohne deren Zustimmung zu verleihen , ferner keinem Bürger
von Bern seine Luld zu entziehen, wenn nicht durch zwei glaubwürdige Zeugen vor ihm
oder seinem Landvogt erwiesen werde , daß er sich derselben unwürdig gemacht habe.

Im Jahre 1Z6Z kam äkarl IV ., der 1ZZZ in Rom die Müserkrone empfangen hatte,
auf seinem Zuge nach Avignon zweimal mit seinem Gefolge nach Bern , wo er nach den
Berichten der Chronisten aus das Ehrenvollste empfangen wurde , eine Ehre , welche der
Stadt ZOOO Gulden kostete I.

Aus diesem Jahr datiren folgende wichtige Privilegien )̂ :
Am Z. Mai wird Bern von allen auswärtigen Gerichten außer des Masers I- ofgericht

befreit.
Serner erhält die Stadt am nämlichen Tage die Befugniß , Psandschastcn des Reiches

bis auf 6 Meilen Iveges bis zur IViederlosung (die gewöhnlich nicht erfolgte) einzulösen,
eine Erlaubniß , von welcher die Stadt Bern im XIV . Jahrhundert sehr häufig Gebrauch
machte . Sür Burgen und lserrschaften soll aber eine bestimmte Bewilligung ausgewirkt
werden.

Am 6. Mai bestätigte äkarl IV . zum zweiten Male die tsandveste (mit wörtlichem
Transsumpt ) in seiner Mürde als Kaiser.

Am 29 . Juni erhielten die Verner folgende Privilegien:
1) Gewalt mit Gewalt abzutreiben , ohne eines Srevels am Reiche schuldig zu sein, also

das Recht, Mieg zu führen.
2) Nochmalige Befreiung von allen fremden Gerichten, bei Strafe von ZO Mark Goldes

und kaiserlicher Acht, gegen alle diejenigen, so sie oder die Ihrigen vor ein solches
Gericht laden würden.

Z) und 4) Sreies Geleit für ehrbare Leute in einem Umkreis von Z Meilen nm die Stadt,
und die Befugniß , im nämlichen Umkreis Uebelthäter aufzugreifen , sie zu richten
und zu strafen.

Am Z. Oktober wird die Stadt Bern von aller Verantwortlichkeit für den Aufenthalt

von Aechtern in derselben befreit ; dagegen übernimmt sie die Verpflichtung , den Mägern
gegen dieselben, so lange sie in der Stadt sind. Recht zu verschaffen.

Bern verdankt also Liarl IV . eine ganze Reihe von wichtigen Privilegien I.

1) Urkunde im Staatsarchiv . — 2) Justinger , xaZ. 125 ff. — Z) Sämmtlich im bernischcn Staatsarchiv . — 4) Zu den van uns
erwähnten kommen noch mehrere andere , z. L . die Befreiung vom Brückenzoll in Aubonnc , die Bestätigung der pfandschast von
Aarberg , Aufhebung einer gegen die Stadt vom Reichsgericht ausgesprochenen Acht u . s. m.



Doch ist es richtig , wenn v. Wattenwplh sagt, daß es nicht an Beweisen sehle, daß

er auch geneigt war , die Interessen der Stadt denjenigen seiner Politik zu opfern , und daß

sie Grund hatte , demselben nicht zu sehr zu trauen.
wir brauchen bloß auf die Urkunde hinzuweisen , in welcher Drarl den Bernern befahl,

dem verzog Rudolf als ihrem Landvogt und Pfleger gehorsam zu sein.
Die Privilegien , welche Bern von Lrönig Wenzel  1Z78 —1400 erhielt , sind meistens

mehr formeller Natur . Sie bestätigen die Stadt in ihren Rechten und Besitzungen ; die

neuen Befugnisse, welche genannt werden , mögen die Berner wohl thatsächlich schon aus¬

geübt haben , wir führen davon an 'I:
1) Die Gewalt , alle zur Stadt gehörigen Lehen, ausgenommen die, so an das Reich

fallen , zu verleihen , doch so, daß , wenn die römischen Mnige nach Bern kommen,

die Lehenleute ihre Lehen neuerdings von ihnen empfangen sollen. 1378 , Sreitag

nach Matthiä (23 . Sebruar ).
2) Sreies Geleit und zollfreien Durchpaß im ganzen Reich für beimische Bürger , wenn

sie für die Stadt oder das Reich reiseten. 1379, Sreitag nach Ulatthiä (23 . Lebruar ).

Z) Ltein Leibeigener, der außer der Stadt sitzet, soll auf Erbschaften in der Stadt An¬

spruch haben . 1382 , Donnerstag nach Invocuvit (2ö . Sebruar ).
4) Üönig Wenzel befreit die Stadt Bern von allen fremden Gerichten, verleiht ihr den

Blutbann in ihrem Gebiet und bestätigt derselben ihre Reichslehen , bei pön von

60 Mark Goldes gegen solche, welche sie in ihrem Recht anfechten würden . 1398,
Sonntag nach Margr . (12. Juli ).

Die Befreiung von fremden Gerichten durch diese Urkunde bezieht sich auch auf das

königliche I- ofgericht, von welchem die Stadt Bern in der zweiten Hälfte des XIV . Jahr¬

hunderts öfters belästigt und sogar mehrere Male in des Reiches Acht erklärt worden war.

Besonders seit dem Jahre 1397 hatten die Berner wegen Geldschulden einen langwierigen

tsandel mit einen: wernli Schillings auszufechten , mit welchem erst nach langen Unter-

handlungen ein vergleich zu Stande kann Solchen Belästigungen durch das Reichsgericht

war nun durch das Privileg Wenzels ein Ende gemacht, indem durch dasselbe die Berner

die Sreiheit erhielten , „das sie npmand furbas mere für uns und des reichs Hof¬

gerichte  oder dhcinerlep ander gerächte laden solle oder möge, sunder wer zu in zu

sprechen hat , das er das suche und forder vor irem schultheißen und stattgerichte ; es were

denne, das einen: cleger daselbs rechte versagt wurde , und das kuntlich were, so inage er¬

ste für uns und des reichs Hofgerichte wol heischen und laden ".
In der That wurden nun von: (Lofgerichte, wie wir aus mehreren Urkunden ersehen

können , unberechtigte Vorladungen von dieser Zeit an abgewiesen )̂.

Auch im XV . Jahrhundert hielt Bern noch die Verbindung mit dem Reich ausrecht

und suchte bei dessen Oberhaupt um Bestätigung seiner Rechte und Sreiheiten nach, die

1) II , 1ZS. — 2) Sämmtlich im bernischen Staatsarchiv . — Z) Vgl. Justinger , 1SZ. — 4) vgl . Bernbuch , I , 224,

227, 2Z9, im Staatsarchiv . Ueber die Appellation  an das Reichsgericht kam es im Twingherrenstreit zu einer interessanten Dis¬

kussion zwischen Niklaus v. Diesbach und Peter Kistler (Twingherrenstreit , eä . Ltuder , xaZ. 29 ff.).
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dann auch immer erfolgte, und zwar durch König Ruprecht am 28 . August 1401, König
Sigmund am 7. August 141Z und 12. November 14ZZ, König Sriedrich IV . am 17. Oktober
1442 , König Illapimilian am 6. November 1487 st. Am 2Z. April IZZö wurden der Stadt
Bern ihre Sreiheiten zugleich mit denjenigen der übrigen eidgenössischenOrte durch Kaiser
Ferdinand bestätigt.

Da der Inhalt dieser Urkunden nichts wesentlich Neues bietet, begnügen wir uns damit,
sie zu erwähnen.

hingegen müssen wir noch auf die wichtige Urkunde vom 2Z. INärz 141Zst etwas näher
eintreten . In derselben wurde den Lernen : das Recht ertheilt , „daz sch und ir nachkamen
gemalt haben , Einen gemeinen lantkosten nach glichen traglichen und bescheidenlichen dingen
zuo unsern und dez heiligen Römischen Rpches nutzen und zuo Irer und Irer Stat Notdurft
zu legen und ze slahen uf alle die, die in der selben unser und des Rpches Stat Lern
Twingen und Vennen sitzen, Ire wunn und weide und holtze nieszen, frid schirm und hilffe
von In haben . Guch haben wir in dise besundere gnade getan und tuon in die auch mit
diesem bries wann sp in unseren und des Rpches dienstcn und zuo iren notdursten mit
irer Banpr usziehen , daz dan die alle, die in iren Twingen und Leimen sitzen und irer
wunne weide und holtz genießen, mit in under ir stat Lern Lanpr ane alles widersprechen
ziehen sollen."

Serner sollen Alle , „die in iren Twingen und Vennen sitzen, Ire wunn weide und holtz
nießen und von in sride schirm und hilffe haben zuo derselben Stat hohe und lantgcrichten
gan und gemein Recht halten . . . . ane alles widersprechen ", und der Stadt Lern „willig
und gehorsam sin".

Durch diese Urkunde hatte nun die Stadt Bern die eigentliche Landeshoheit über ihr
zu dieser Zeit bereits sehr ansehnliches Gebiet erhalten . Es war dies eine Ergänzung und
Bestätigung der Erwerbung der Landgrafschaft zu beiden Seiten der Aare . welche 1Z86
bis 1Z88 und 1406 durch Eroberung und Drauf an Lern gekommen war . Diese Rechte
wurden auch auf die im Linverständniß mit Signiund eroberten österreichischen Crblandc
im Aargau ausgedehnt st.

So gab es, wie Gechsli st bemerkt , wohl kaum ein Attribut der Staatshoheit , das die
Lerner nicht durch kaiserliche Verleihung erworben hätten.

Lern war nun den: Reiche gegenüber in der nämlichen Stellung , wie die übrigen Orte
der Eidgenossenschaft, welcher die Stadt seit dem Jahre 1ZZZ angehörte . „Gleich den Reichs-
sürsten führten sie Kriege und schloffen Bündnisse , gaben sich Verfassungen, Gesetze und
Verordnungen , handhabten Gericht und Regalien , ertheilten Lehen, erhoben Zölle und Steuern
nach ihrem Belieben , regierten sieh, mit einem lvorte , in voller Sreiheit selber, gleich sou¬
veränen Staaten , und diese Selbstregierung basirte durchweg auf dem Rechtsboden kaiser¬
licher Privilegien . Dem Kaiser selber stand nicht mehr der mindeste Einfluß auf ihre Ver¬
waltung zu ; seine Beamten waren verschwunden , seine Einkünfte erloschen oder abgelöst.

1) Urkunden im Staatsarchiv . — 2) Nicht Mai , wie (bechsli schreibt.
141Z—14Z4, im Staatsarchiv . — 4) politisches Jahrbuch , V, xog . Zgl.

Z) Mehrere Urkunden Sigmunds aus den Jahren

i



seine Gerichte hatten ihre Jurisdiktion eingebüßt und die an sich wenig sruchtbare Reichs-

gesetzgebnng war durch eine kräftig gehandhabte Autonoinie der Städte und Länder völlig
absorbirt . Der Zusammenhang der Eidgenossenschaft mit dem Reiche war nur noch ein

ideeller ohne jede materielle Unterlage " ft.
Aber auch dieses Band mußte reißen , als die kaiserliche Gewalt an das tsaus Kabs-

burg kam , welches sie konsequent in einem den Schweizern feindseligen Sinne handhabte.
Zwar finden wir gerade bei Bern in den letzten Jahrzehnten des XV . Jahrhunderts die
Anhänglichkeit an das Reich wieder sehr groß ft. Als Maximilian im lserbst seinen
Kröuuugszug nach Italien antrat , ordnete die Stadt sogar eine glänzende Botschaft ab,

um ihm das Ehrengeleits zu geben, was indessen aus der Landschaft entschiedene Mißbilli¬
gung hervorrieft ). Als aber im Jahre 1499 der Krieg gegen Deutschland losbrach , wurde
auch Bern , dessen eifrige Vermittlungsversuche fruchtlos blieben, mitgerissen und kämpfte
im Schwabcnkriege getreu an der Seite der übrigen Eidgenossen. Der Sriede von
Basel  vom 22 . September 1499 hat die Bedeutung einer Anerkennung der Unabhängig¬
keit der Schweiz von Seiten Deutschlands . Zwar wurde dieselbe offiziell erst 1648 im
IVestphälischen Sricden ausgesprochen ; aber diese Urkunde , welche als die letzte in einem

Pergamentbande , worin der Stadt Bern „Sreiheiten " aufgezeichnet sind, erscheint ft, ist doch
nur die Bestätigung eines seit anderthalb Jahrhunderten bestehenden faktischen Zustandes.

1) Gcchsli im politischen Jahrbuch , V, 401. — 2) Tillier , II , x>3A. 4Z0, und Gechsli, xaZ . ZZ9f., suchen die Erklärung
in dem Gegensatz zu der Politik der Lander -Kantone und der aristokratisch -konservativen Gesinnung . — Z) vgl . darüber valerius
Anshclm , II , xsg . 44, 46. — 4) Abschrifft Kaiserlich - und Königlicher Srvheiten , der Statt Bern gegont von 1218 bifz 1648. Auf
Latin und Teutsch samt der latinischen schlechten einfallen Translation.
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